
Zahl: 902/00-2025 Datum: 19.12.2025 

BESCHLUSS 

des Gemeinderates der Marktgemeinde St. Michael im Bgld. vom 18.12.2025 über 
die Ausschreibung und Einhebung folgender 

ENTGELTE FÜR DIE BENÜTZUNG DES FRIEDHOFES 

gemäß §§ 39 und 40 Burgenländisches Leichen- und Bestattungswesengesetz, 
LGBI. Nr. 76/2018 idgF. 

§ 1

Für die Benützung des Gemeindefriedhofes werden folgende Friedhofsentgelte 
festgelegt: 

1. Grabstellenbenützungsentgelt
2. Grabstellenerneuerungsentgelt
3. Beisetzungsentgelt
4. Enterdigungsentgelt
5. Entgelt für die Benützung der Leichenhalle (Aufbahrungshalle)

§2

Für die Verleihung des Benützungsrechtes an einer Grabstelle wird für die Dauer von 
10 Jahren ein Grabstellenentgelt erhoben. Das Grabstellenentgelt beträgt für 

1. Erdgräber für einfachen Belag (Einzelgrab)
2. Erdgräber für mehrfachen Belag (Doppelgrab)
3. Erdgräber als Familiengräber
4. gemauerte Grabstellen (Grüfte)
5. Aschengrabstellen für einfachen Belag
6. Aschengrabstellen für mehrfachen Belag
5. Aschengrabstellen für mehrfachen Belag (Urnenbox)
6. Kindergräber

§3

66,00 € 
98,00 € 

116,00 € 
154,00 € 

58,00 € 
78,00 € 
116,00 € 
58,00 € 

Für die Erneuerung der Benützungsrechte an Grabstellen für die Dauer von weiteren 
10 Jahren beträgt das Entgelt 100 % der im § 2 festgesetzten Entgelte. 



§4

Die Höhe der Beisetzungsentgelts beträgt 

1. bei einer Beisetzung in Erdgräber
2. bei einer Beisetzung einer Urne

§5

250,00 € 
1.700,00 € 

Das Enterdigungsentgelt beträgt € 250,00. Das Enterdigungsentgelt ist nur dann zu 
entrichten, wenn die Enterdigung der Leiche nicht auf Grund einer behördlichen 
Anordnung erfolgt. 

§6

(1) Für die Benützung der Leichenhalle (Aufbahrungshalle) zur Aufbahrung der
Leiche ist ein Tagesentgelt zu entrichten. Es beträgt am 1. Tag € 87,20 und für
jeden weiteren Tag € 14,40. Hierbei sind die Tage, die eine Leiche auf Grund
behördlicher Anordnung über die übliche Zeit hinaus aufgebahrt bleiben muss,
bei der Berechnung des Entgelts außer Betracht zu lassen.

(2) Für die Benützung des Obduktionsraumes der Leichenhalle zur Vornahme einer
Obduktion ist ein Entgelt in der Höhe der tatsächlich aufgelaufenen
Betriebskosten zu entrichten. Kein Entgelt ist zu entrichten, wenn es sich um eine
behördlich angeordnete Obduktion handelt.

§7

( 1) Die Verpflichtung zur Entrichtung des Entgelts entsteht
a) bei dem Grabstellen(Erneuerungs-)entgelt mit der Verleihung bzw. mit der

Erneuerung des Benützungsrechtes,
b) bei dem Beisetzungsentgelt mit der erfolgten Erdbestattung der Leiche oder

Beisetzung der Urne
c) bei dem Enterdigungsentgelt mit der Vorlage der Bewilligung der Gemeinde

zur Enterdigung der Leiche,
d) bei dem Entgelt für die Benützung der Leichenhalle mit dem Beginn der

Benützung.

(2) Die festgesetzten Friedhofsentgelte werden einen Monat nach Zustellung des
von der Gemeinde übermittelten Zahlungsauftrages fällig.

(3) Zur Entrichtung der Grabstellen(Erneuerungs-)entgelte ist die Person verpflichtet,
deren Ansuchen um Verleihung (bzw. Erneuerung) des Benützungsrechtes an
einer Grabstelle bewilligt wird; zur Entrichtung der übrigen Entgelte ist die Person
verpflichtet, der das Benützungsrecht an der Grabstelle, in der die Leiche
bestattet oder die Urne beigesetzt wird oder ist, zukommt. Wenn jedoch diese
Person selbst bestattet wird, dann ist jene Person zur Entrichtung der Entgelte
verpflichtet, die nach § 19 Abs. 4 Burgenländisches Leichen- und
Bestattungswesengesetz für die Bestattung Sorge zu tragen hat.



§8

(1) In den Fällen des § 37 Abs. 1 Z 2, 3 und 4 Burgenländisches Leichen- und
Bestattungswesengesetz findet kein Rückersatz von Entgelten zur Benützung
des Friedhofes statt.

§9

Dieser Beschluss tritt mit dem auf den Ablauf der Kundmachungsfrist folgenden Tag 
in Kraft. 
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